
Protokoll Nr. _15_ 

des Arbeitskreises Ortsgestaltung 

vom 19.05.2010 

  

Ort    Sitzungssaal der Gemeinde Horgau, Martinsplatz 7  

Sitzungsbeginn   20.00 Uhr 

Sitzungsende   22.05 Uhr 

Teilnehmer Gewitsch Jürgen, Maier Gerd, Mayr Ulrich, Schierlinger Johann, Walter 
Marianne, Walter Wolfgang 

Sprecher     

Protokollführer   Vogg Albert 

entschuldigt Dr. Bruckmeir Georg, Christ Thomas, Ohnesorg Johann, Steinle Walter, 
Uhr Martin Vogg Andreas 

 
 
Der Arbeitskreis spricht die Maßnahmen entsprechend Ihrer Nummerierung durch. 
 
1. Auerbach 
 
1. Asphaltierte Dorfstraße (Auerstraße) 
 - siehe Protokoll Nr. 14 
 
2. Asphaltierte Dorfstraße (Streitheimer Straße) 
 - siehe Protokoll Nr. 14 
 
3. Mangelnde Platzgestaltung (Kapelle) 
 - siehe Ziele, Protokoll Nr. 11 
 
4. Mangelnde Platzgestaltung (Feuerwehrhaus) 
 - siehe Ziele, Protokoll Nr. 11 
 
5.Störung der klaren räumlichen Trennung (LEW)  
 - erkennt das Problem sieht keine Lösungsmöglichkeit,  

- durch ein vom Gemeinderat in Betracht gezogenes Gewerbegebiet würde die räumliche 
Trennung aufgehoben werden. 

 
6. Nutzungskonflikt, Wohnen und intensive Landwirtschaft (Streitheimer Straße 1-5) 
 - Mischgebiet Dorf, die Entwicklung ist als gegeben zu tolerieren 
 
7. Fehlende oder nicht standortgemäße Ortseingrünung 
 

7.1. Plattenberg (Nord und West) 
 - die Gemeinde soll die Grundstückseigentümer auf die Einhaltung des 

Bebauungsplanes (Wiegenfeld II) hinweisen 
 

7.2. Südöstlich der Streitheimer Straße 
 - die Eingrünung kann nur auf Privatgrundstücken erfolgen. Die Eigentümer sollen durch 

Anregungen und Zuschüsse motiviert werden 
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7.3. Westlich des Höhenweg  
 - die Eingrünung kann nur auf Privatgrundstücken erfolgen. Die Eigentümer sollen durch 

Anregungen und Zuschüsse motiviert werden 
 
8. Gräben 
 
8.1. Lohmädergraben 
 - siehe Protokoll Nr. 14 

 
8.2. Döllenbach 
 - evtl. Löschweiher (in etwa bei Fl.Nr. 52) anlegen. 

 - soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
9. Ufernahe landw. Intensivnutzung 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
10. Fehlende bzw. wünschenswerte Vernetzung der Fußwege 
 - insbesondere Auerbach Horgauergreut 
 - soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
11. Fehlende „grüne Trennfugen“ zwischen Bauflächen 
 - der Arbeitskreis sieht keinen Handlungsbedarf 
 
12. Abschnittweise Verrohrung von Gewässern 
 - bezieht sich auf die Querung der B 10 mit Umgriff 
 - beim Döllenbach nördlich der B 10 siehe Punkt 4 
 
13. Ortseinfahrt Ost 
14. Ortseinfahrt West 
15. Ortseinfahrt Nord-West 
16. Ortseinfahrt Nord-Ost 
 - die Ortseinfahrten sollen zusammen mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft 

betrachtet werden. 
 
 
2. Horgauergreut 
 
1. Asphaltierte Dorfstraße (Kirchstraße) 
 - siehe Protokoll Nr. 14 
 
2. Asphaltierte Dorfstraße (Greuter Straße Süd) 

- Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Erdverkabelung. Begrünung. 
- Einmündungsbereich in die B 10 optimieren. 
- Einmündungsbereich der Bahnhofstraße optimieren.  
- Radweg zwischen Augsburger Straße (B 10) und Bahnhofstraße auf der Ostseite der 

Greuter Straße 
- bei der Einmündung des Heuweges Oberflächenwasserproblematik berücksichtigen. 
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- gegebenenfalls Graben (vom alten Feuerwehrgerätehaus, auch verrohrt, bis zur Greuter 

Straße 14) verlegen und dort bis zur Verlängerung des Gartenweges queren. 
- Gehwege: 

Von der B 10 bis zum Heuweg beidseitiger Gehweg. 
Vom Heuweg bis zur Kirchstraße Gehweg nur auf der Ostseite. 
Unterscheidung bei beidseitigem Gehweg: 
Eine Seite ebenerdig mit Rinne und eine Seite mit Bordstein als erkennbare Abgrenzung 
zur Fahrbahn.  

 
3. Asphaltierte Dorfstraße (Greuter Straße Nord) 

 - siehe Protokolle Nr. 9 und 10 
 
4. Fehlende bzw. wünschenswerte Vernetzung Fußwege  
 - Heuweg – Verlängerung Gartenweg – Augsburger Straße 
 - Greuter Straße – Kirche St. Maria Magdalena – Feldweg östlich der Kirche 
 - Auerbacher Straße – Grußlerstadel - Kellerberg 
 - soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
5. Mangelnde Platzgestaltung (am Brunnen) 

 - siehe Nr. 3 
 
6. (nicht belegt)  
 
7. Fehlende oder nicht standortgemäße Ortseingrünung 

 - In diesem Gebiet soll ein weiteres Baugebiet entstehen. 
 
8. Dorftypische Angersituation unterbrochen  
 - der südliche Teil der Kirchstraße wurde erst nach 1945 bebaut. 
 - im südlichen Teil der Greuter Straße war kein historischer Anger 
 
9. Störung der klaren räumlichen Trennung 

 - Kirchstraße Süd und Leiner/Tankstelle  
 
10. (nicht belegt)  
 
11. Maßstabskonflikt 
 Leiner/Tankstelle 
 
12. Fehlender Ortsmittelpunkt 

 - siehe Protokolle Nr. 9 und 10 (Greuter Straße Nord) 
 

13. Wasserlauf vom Brunnen bis Roth  
- siehe Protokolle Nr. 9 und 10 (Greuter Straße Nord und Nr. 2 (Greuter Straße Süd) 

 
 
3. Horgau (Schloßstraße) 
 
1. Asphaltierte Dorfstraße (Schloßstraße) 
 - siehe Protokoll Nr. 14 
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2. Fehlende oder nicht standortgemäße Ortseingrünung 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
3. Dorfuntypische, störende Hecken 

- die Eingrünung kann nur auf Privatgrundstücken erfolgen. Die Eigentümer sollen durch 
Anregungen und Zuschüsse motiviert werden 

 
4. Störung  der klaren räumlichen Trennung (Wertstoffhof) 
 - Siehe Ziele 
 
5. Stark begradigtes oder befestigtes Wasserbett (Fl.Nr. 298) 
6. Stark begradigtes oder befestigtes Wasserbett (Fl.Nr. 274) 
7. Stark begradigtes oder befestigtes Wasserbett (Fl.Nr. 165) 
8. Ufernahe landwirtschaftliche intensive Nutzung (Fl.Nr. 269) 

- Die Punkte 5 -8 sollen mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen 
betrachtet werden. 

 
 
4. Horgau  
 
1. Ortseingang West kaum wahrnehmbar 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
2. Ortseingang Ost kaum wahrnehmbar 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
3. Asphaltierte Dorfstraße (Hauptstraße) 
 Siehe Protokoll Nr. 13 
 
4. Fehlende bzw. wünschenswerte Vernetzung Fußwege (innerorts) 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
5. Fehlende bzw. wünschenswerte Vernetzung Fußwege (ausserorts) 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
6. Fehlen grüner Trennfugen  
 - zwischen Hauptstraße und Brachflecken und zwischen Hauptstraße und Von-Rehlingen-

Straße 
 - der Arbeitskreis sieht keinen Handlungsbedarf 
 
7. Dorfuntypische, störende Hecken (auch bei Roth) 

- Die Eigentümer sollen durch Vorschläge und Zuschüsse angeregt werden  
 
8. Fehlende oder nicht standortgemäße Ortseingrünung 

 - die Eingrünung kann nur auf Privatgrundstücken erfolgen. Die Eigentümer sollen durch 
Anregungen und Zuschüsse motiviert werden 

- Im Flächennutzungsplan wird mit diesem Grundstück das Baugebiet nach Westen 
erweitert.  
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9. Mangelnde Platzgestaltung (Martinsplatz)  

- soll mit den anderen Arbeitskreisen zusammen betrachtet werden. 
 
10. Ufernahe landwirtschaftliche Intensivnutzung 

- soll mit dem Arbeitskreis Natur und Land(wirt)schaft zusammen betrachtet werden. 
 
11. Mangelnde Platzgestaltung (Platzer/Eiche) 
 - Siehe Ziele, Protokoll Nr. 10 
 - Siehe Protokoll Nr. 14, Radwegführung beim Hotel „Zum Schwarzen Reiter“. 
 
12. Nicht erkennbare Ortsdurchfahrt 
 Aufwertung durch:  

- Neue Ortseingänge   
- Geh- und Radweg und neue Bebauung zwischen Augsburger Straße 2 und 20 
- Querungshilfe bei Augsburger Straße 9 
 

13. Fehlender Supermarkt 
 - Eröffnung am 07. September 2010 
 

 
 
Horgau, den 19.05.2010  
 
 
 
 
Albert Vogg 


